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Maßregel ge¬
gen Schlägerey-
en in best Krü¬
gen u. Wirts¬
häusern .

Wehrpsiichtigkeit , dem Eintritt kn den
hiesigen Militair - Dienst entziehen , und
nicht innerhalb der Frist eines Zahrs
nach der Zeit , wo für sie gelooset ist, frey¬
willig zuräckkchren und sich zur Erfül¬
lung ihrer Militair - Pslichtigkeit bey
Unserer Militair - Commission melden
— vorbehältlich der sonstigen gegen die
ungehorsamen Militair - Pflichtigen an¬
geordneten Strafen und Rechts - Nach¬
theile.

Daß ein Einlander , in einer diesem Lande
nicht einverleibten Provinz angewandt , feine

angebornen Rechte nicht verliert , wird hier
zum Ueberfluß bemerkt.

§ . 11 . Die gegenwärtige Verordnung tritt
mit dem i . Aug . d. Z . in gesetzliche Kraft.

Z6) Regierungs - Bekanntmachung
vom io . Zuli  1820 . xud1 . ,Zuli  20.
1820.

1) Um die in den Krügen und Wirths-
häusern mancher Districte noch vielfach vor¬
kommenden Schlägereyen und sonstigen Tät¬
lichkeiten , welche oft zu weitläuftigen Crimk-
nal - Untersuchungen Veranlassung geben , zu
verhindern , wird mir Höchster Landesherrlicher
Genehmigung Nachfolgendes verordnet:

Wrrthe und Krüger , m deren -Häusern
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Schlägereycn oder sonstige Thätlichkeiten

oder körperliche Mißhandlungen Statt
gefunden haben , sollen von der Polizey-
Behörde vorgefordert , und wenn ste nicht

Nachweisen können , daß sie alle ihnen zu

Gebote stehenden Mittel zu deren Ver¬

hinderung angewandt , insbesondere zeitig
die Hülfe der Polizey - Ofstcialen nach¬

gesucht haben , so wie wenn die Schlages

rey unter Personen vorgefallen ist , wel¬

che in der Schenke sich zuvor betrunken,

oder , wenn sie vielleicht schon berauscht

angekommen scyn möchten , daselbst an-

noch starke Getränke erhalten haben , zu¬

erst polizeilich gestraft , im zwcytenFalle

aber der Regierung denunciirt werden,
welche , den Umständen nach , ihre Conces-

sion zur Krug - und Schenkwirthschaft

auf eine Zeitlang suspendiren oder ganz

einziehen wird . Eben dies haben sie zn

gewärtigen , wenn sie bey den Untersu¬

chungen über vorgefallcne Schlägereien,
zum Acugniß über das Borgefallene und

die Teilnehmer aufgcfordert , ihre Nicht-
rvifsenschaft Vorschüßen , in Fällen wo das

Gcgentheil zu v 'crmuthcn ist , wesfalls

die Untersuchungs - Behörden bey derRe-

gierung Anzeige zu machen haben . Da --
neben bleibt ihre Bestrafung als Gehüls
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